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Gtellv. Generalkommtinds

Abt. VII. T Nr. 1437.

AMtlichZe Tel ! .

Bekanntmachung
zur Feststellung der SchwerstarbeiLer in industriellen Betriebs », bei der Eisenbahn , Post

und sonstigen Behörden.

Um auf dem schnellsten Wege für das Kriegsamt die
Anzahl der zur Zeit im Korpsbereich beschäftigten Schwerst-
Arbeiter festzustellen, sind von allen oben genannten Betrie¬
ben und Behörden, welche Schwerstarbeiter beschäftigen,
bis zürn 30 . Dezember 1916 genaue  Listen nach
folgenden Grundsätzen und entsprechend nachfolgendem
Muster bei dem

Stellvertretenden Generalkommando 18 . A.- K.,
Abteilung VN lBolkswirtschafts Frankfurt u. M.
einzureichen:

A. Grundsätze:  Es gelten als Schwerstarbeiter:

1. Bergarbeiter unter Tage, einschließlich der mittleren
und unteren Grubenbeamten (Fahrhäuer , Steiger,
Fahr -, Wetter - und Obersteiger), soweit sie unrer Tage
beschäftigt sind.

2.  Die an den Koksöfen' (Arbeiter in Gasanstalten sind
wie Arbeiter an Koksöfen zu behandeln), Eisenerzröst-
öftn und in Brikettfaüriken beschäftigten Arbeiter , so¬
weit sie der Einwirkung der Gase, des Rauches und der
.Hitze der Oesen unmittelbar ausgesetzt sind.

3. Feuerarbeiter in der Eisenindustrie, insbesondere
a) von den Arbeitern an den Hochöfen; Erz- und

Koksfahrer, Gichter, Schmelzer, Schlackenarbeiter
und sonstige Ofenarbeiter , sowie Gießöettmacher
und Arbeiter bei deir Winderhitzern;

b) von den Arbeitern in den Stahlwerken : "Arbeiter
an Generatoren , Konvertern , Martinöfen , Tiegel-
und Elektrostahlöfen ; ferner Gießgruben - und
Wärmegrubenarbeiter , Kranführer in Ofen- und
Gießhallen und über den Wärmgruben;

r) von.  den Arbeitern in Walz-, Hammer - und
Preßwerlen : Walzer und Arbeiter an Schweiß-,
Warm - und Glühöfen , Arbeiter all Hämmern,
Pressen sowie Arbeiter an Sägen , Scheren, Richt-
inaschinen, soweit sie an lvarmem Metall arbeiten;

d) von den Arbeitern in Eisen- und Stahlgicßereiest
solche, die unter großer Hitze oder schädlichen Gasen
besonders zu leiden haben.

4. Arbeiter in der Waffen- und Munitionsindustrie , die
den unter 3 aufgeführten Arbeiterkategorien entspre¬
chen, insbesondere Arbeiter an Pressen, Wärm - und
Glühöfen, sowie in der Härterer und Pergüterei.

5. Arbeiter in Zink-, Kupfer-, Aluminium - und sonstigen
Metallhütten und Metallgießereien , soweit ihre Arbeit
der Arbeit der unter 3 aufgeführten Arbeitergruppe
gleicht; Ofenmacher in Zinkweißfabriken.

0. in Kalk- und Dolomitbrennereien , Zementfabriken , in
der Tonwarenindustrre (Porzellan -, Steinzeug -, Stein¬
gutfabriken , Ziegeleien und Fabriken feuerfester Pro¬
dukte, einschließlich Asbestglühereien) und in Glashüt¬
ten, soweit diese Industrien für den Kriegsbedarf ar¬
beiten : Arbeiter , die unter großer Hitze oder schädlichen
Gasen besonders zu leiden haben.



T. $it bei' tatäftfytmn -, mnetaU* iiitö meinetfentnimrtöx,
fotuie in <StfenBaSjntmrfftätten, Bnückenbauanstalten u.
Seeschiffswerften, solveit diese Industrien für den
Kriegsbedarf arbeiten und soweit ihre Aroeiter nicht
schon unter die aufgeführten Gruppen fallen : Öffn¬
end .Hammerleute, Schmiede, Kesselschniieoc, Warm¬
nieter und Beizer für schwere Gegenstände.

8.  Bon den Arbeiten , der chenrischen und Sprengstoff¬
industrie solche, di- unter großer' Hitze, schädlichen Gasen
oder giftigen Stoffen besonders zu leiden haben.

9. Kesselheizer im Bergbau und in den vorgenannten
Industrien mit Ausnahme solcher Heizer, die eine Gas¬
feuerung oder eine Feuerung mit mechanischer Be¬
schickung bedienen. Tie Rostreiniger und Aschenzicher
der letzteren Anlagen fallen nicht unter diese Aus¬
nahme.

10. tMeiter  tut Bergbau und i« den vorgenannten In¬
dustrien , die an sich nicht unter die aufgrfuhrten
Gruppen fallen, aber regelmäßig in Tag - und Nacht¬
schicht arbeiten , für die Zeit , in der sie Nachschichten
leisten. Wird in drei Schichten gearbeitet , so gilt nur
eine Schicht als Nachtschicht.

11. Lokomotivführer und Heizer auf Dampflokomotiven;
Maschinen- und Heizerpersonal der Sec- und Binnen¬
schiffahrt.

Allgemeine Bemerkungen.

Arbeiterinnen , auf welche die vorstehenden Merkmale
zutreffen, sind wie Arbeiter zu behandeln.

Freie ausländische Arbeiter stehen Inländern gleich.
Die Vorschriften für Kriegsgefangene bleiben unberührt.

v . Muster der Liste:

Ergänzung:  Die Zahlen im Kopf der Liste (1, 2,
3 a,  3 b usw .) entsprechen der zahlenmäßigen Einteilung
vorstehender unter A aufgeführten Grundsätze.

Gefangenen - Sch Werftarbeiter  sind besonders
anzugeben.

Die Liste ist in doppelter Ausfertigung einzureichen und
muß aus der Vorderseite folgende Angaben enthalten:

1. Name der Fabrik bczw. Behörde,
2. Kurz« Angabe über Art der Fabrikation bczw. des

Betriebes,
3. Gemeinde,
4. Kreis,
5. Regierungsbezirk,
6. Provinz.

Für die Richtigkeit der gemachten Angaben zeichnet ver-
antwortlich

Frankfurt «. M., den 38. Dezember 1<18.

Es liegt im eigensten Interesse aller Beteiligten , daß
Die Listen unter allen Umständen pünktlich zu dem ange¬
gebenen Termin eingereicht werden, da die Angaben als
Unterlage für die Zuweisung von Lebensmitteln an die
Schwerstarbeiter dienen soll.

Eine genaue Nachprüfung der Liften durch
Sachverständige bleibt Vorbehalten.

Um  dauernd über' die vorhandenen Schwerstarbeiter
unterrichtet zu bleiben, haben die einzelnen Betriebe , Be¬
hörden usw. jeweUs bis zum 1. eine s jeden Mo¬
nats hier eintreffend, (efftmalig zun, 1. 2. 17)
zu melden, vnlche zahlenmäßige Aenderungen in den ein¬
zelnen Klassen eingetreten sind. Auch Nichtänderungen sind
zr, berich ten. ,

Diese Bekanntmachung gilt — im Einver¬
nehmen mit denr Gouverneur — auch für den
Besehlsbrrrich der Festung Mainz.

Ktellv. Gruer«lkomma«do
XVIIL Ar« rekorps>



Verordnung
betreffend Höchstpreise siir Rindfleisch , Kalbfleisch

nNd Schassteisch.
Aus Grund des 8 10 der Bekanntmachung über Fleisch¬

versorgung dom 27. März 1916 (R.-G.-VI. S . 109) in
Verbindung mit § 12 der Bekanntmachung über die Er¬
richtung von Preisprüfungsstellen und die Versvrgungs-
regelung dom 25. September 1915 (R.-G. -B1. S . 607) in
der Fassung dom 4. November 1915 (R.-G.-Br . S . 728) und
der Bekanntmachung über die Aenderung des Gesetzes, beir.
Höchstpreise vom 23. März 1916 (R.-G.-Bl . S . 183) wird
für den Unterlahnkreis folgende Verordnung erlassen:

Artikel I.
In Abänderung des § 1 der Verordnung des Krers-

ausschusses vom 12. Juli 1916, oerr . Höchstpreise für Rind¬
fleisch, Kalbfleisch und Schasfleisch — Kreisblatt Nr . 168 —
wird folgendes bestimmt:

Der Preis für 1 Pfund frisch?s Kalbfleisch wirs von
1,90 Mark auf 1,70 Mark herabgeietzt.

Ein Pfund Fleisch darf höchstens Z/t Knochen in sich oder
als Beilage enthalten.

Artikel II.
Mt Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe

bis 10 000 Mark wird bestraft , wer den vorstehenden Be¬
stimmungen zuwiderhandelt . Neben der Strafe kann ange¬
ordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schul¬
digen öffentlich bekannt zu machen ist. Auch kann neben
Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

Artikel III.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung

im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 20. Dezember 1916.
Der Kreisausschutz des ttnterlahukreises.

Duderstadt.

Die Herren Bürgernleister werden ersucht, die - vor¬
stehende Verordnung den Herren Metzgermeistern sofort
bekannt zu geben.

Diez,  den 20. Dezember 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Duderstadt.

Berlin  W . 9, den 15. Dezember 1916.
Leipziger Straße 2.

Berichtigung
der

Ansführungsauweisung vom 13 . Dezember 1916
zur Berordnuna des Bundesrats über die Er¬
sparnis von Brennstoffen und Beleuchtungs-
Mitteln vom 11 . Dezember 1916 (RGBl . S . 1353)

Die AuSsührungsanweisung vorn 13. Dezemver 1916 —
II b. 14142 M . s. H., III . C. 2898 M . o. v. A., V. 7729
M . d. I . — wird dahin berichtigt , daß in 8 1 der Satz 2
zu streichen ist.

Ter Minister für Handel und Gewerbe.
Jur Aufträge:

Lusenskh.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Im Aufträge.
Peters.

, J .-Nr . 18 598 11. Drez,  den 20. Dezember 1916.
! Betrifft : Rnschlnst der Gemeindekassen an den

Postscheckverkehr.
Die Erledigung meines Ausschreibens im Kreisblatt

Nr . 238, betr . die Anzeige des Postscheckverkehrsder Gs-
meindekassen an die Kreis kommunalkasse, wird wiederholt
in Erinnerung gebracht und nunmehr binnen 8 Tagen
bestimmt erwartet . In Erwiderung verschiedener cinze-
gangener Gegenvorstellungen , daß zum Anschluß der Ge¬
meindekasse ein Bedürfnis nicht bestehe, wird anstelle be¬
sonderer Rückschrift hier mitgeteilt , daß ich den Anschluß
nicht allein im Interesse der Gemeinden, sondern mit Rück¬
sicht auf die durch den Krieg schwieriger gewordenen Gelo¬
verhaltnisse, die eine möglichste Einschränkung des Bargeld-

! Verkehrs unbedingt geboten erscheinen lassen, gefordert habe.
Die Gelder der Kreiskommunalkafse, der Kaufmännischen

j Geschäftsstelle, der Kreiszucker- und Kreisfleischstellr müssen
! überwiesen und sollen nicht mehr in bar abgesandt oder
* durch Scheck auf die Lairdesbank überwiesen werden, uni
j die Herren Bürgermeister und Rechner sollen , nicht mehr,
! Wie das bisher der Fall war , zur Einlösung von Landes-
| banr'ichecks an die Landesbankstellc hierher reisen .müssen,
| sondern sich die ihnen überwiesenen Beträge mittelst von
! ihnen selbst auszustcllenden Postschecks von ihren Post
' Ämtern auszahlen lassen können.

Der Vorsitzende des KreisauöschnsieS.
Duderstadt.

J .-Nr . II. 13691 . Diez,  den 22. Dezemver 1916.
An die Herren Bürgermeister

Betr . den Verkehr mit Web-, Wirk- und
Strickwaren.

Die mit Umdruüversügung vom 22. Dezember 1916,
J .-Nr . II. 13691, geforderte Anzeige über die im Monat
Dezember 1916 erteilten Bezugsscheine über Stoffe zur
Oberkleidung usw. ist mir ordnungsmäßig ausgesüllt bis
spätestens zum 3. Januar 1917  einzureichen.
Eventl . ist Fehlanzeige zu erstatten.

Der angesetzte Termin ist genau einzu-
halten.

Der Vorsitzende deck KreisausschnstrS.
Duderstadt.

Anmeldung und Ausnutzung von Werkzeug¬
maschinen.

Bekanntlich müssen alle Werkzeugmaschinen, die nicht
f voll für' Heereszwecke benutzt werden, bis zum 12. 5s. Ms.
j dem Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt (Feldzeuz-
! meisteret) in Berlin gemeldet werden. Der Zweck dieser Mel-
i düng ist, alle Maschinen in vollkommenster Weise für den
! Heerrsbedarf auszunutzen. Um bei dieser Regelung die ört-
! liehen Verhältnisse nach Möglichkeit zu berücksichtigen, hat
! das Waffen- und Munitionsbeschafsnngsamt den Verein
j de»rsch er Ingenieure bczw. seine über ganz Deutschland
' verteilten Bezirksvereine zur Mitarbeit herangezogen. Diese

bilden besondere Geschäftsstellen, „Maschinenausgleich-
stcllen", die die Anmeldungen vervollständigen und auch
als Gutachter mit herangezogen werden. Zur Deckung der
durch Reisen usw. entstehenden Unkosten wird im Ernver-
ständnis mit dem Waffen- und Munitionsbeschasfungsamt
ein geringer Aufschlag ans die verfügbaren Maschinen er¬
hoben.

Die Maschinenausgleichstellen gehen den Fabriken mit
allem fachlichen Rat zur Hand, und letztere wenden sich
daher zweckmäßig bei Bedarf von Maschinen und wegen
Verwertung unbenutzter Maschinen an diese Stellen.

Der Minister deS Innern.
Im Aufträge:

Die Maschinenausgleichstelle für den mittelrheinischen
! Bezirk beftndet sich in Neuwied unter der Adresse:

Dsi»l»m-tzna»meur E. Helmrath , Neüwied



$ .-4h \ N. IS 399. t ) iej,  beit 20.  Dezernbet 1916.
Betrifft : Kartoffslverbrauch.

Nach der Bekanntmachung über Kartoffeln vom 1. De¬
zember 1916 (Kreisblatt Nr . 238), auf bte ich besonders
aufmerksam mache, dürfen die Kartoffelerzcugcr  auf
den Kopf und Tag in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis
28. Februar 1917 rrur 1 Pfund und vom i . März 1917 bis
29. Juli 1917' höchstens iy 2 Pfund Kartoffeln auf den
Kopf und Tag verbrauchen, während die übrige Bevölke¬
rung — die sogenannten Versorgungsüerechcigten —, so¬
weit sie nicht zu den Schwer- und Schwerstarbeiten gehört,
vom 1. Januar 1917 bis 20. Juli 1917 nur noch 1t Pfund
für den Kops und Tag verbrauchen darf . Die Schwer- und
Schwerstarbeiter sollen 2 Pfund bis ' zu dem genannten
Zeitpunkte — 20. Juli 1917 — erhalten.

Als Saatgut dürfen bis zu 10 Zentner auf den Mor¬
gen zurückbehalten werden. Alle hiernach nicht erforder¬
lichen Kartoffeln müssen an die noch zu bestimmenden
Stellen abgeliefert werden. Die Besitzer dürfen diese sicher-
gestellten Kartoffelmengen nicht verbrauchen oder ander-
lveit über sie verfügen, sie sind vielmehr verpflichtet , die
Kartoffeln pfleglich zu behandeln.

Ten Versorgungsberechtigten können an Stelle der
abgezogenen. Kartoffeln Kohlraben Angewiesen werden, und
zwar für den Kopf und Tag i/2 Pfund , so daß diese 3/i
Pfund Kartoffeln und y2 Pfund Kohlraben erhalten.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, hiernach dai
Weitere sogleich zu veranlassen und die Ortseinwohner ach
die erlassenen Bestimmungen hinzuweisen und dabei am
zufügen, das; die überschüssigen Kartoffeln sobald als tun¬
lich abgenommen werden, und daß sie sich strafbar machen,
wenn sie mehr als die zugelassenen Sätze verbrauchen.

Der 8 »rfitze«de des Kreisa«sfch«ffes.
Duderstadt.

Tgb.-Nr . 1543. Frankfurt a . M ., den 23. Dez. 1916.

Bett. NaLionserhöhung für zur Abfuhr von Holz
bestimmte Pferde.

Bon verschiedenen Seiten sind große Holzfirmen und
Fuhrleute an das Kriegsamt mit der Bitte herangetreten,
Rationserhöhnngen für die zur Abfuhr don Holz bestimmten
Pferde zu bewilligen.

Jnc Interesse der Holzversorgung soll den Wünschen
entsprochen werden.

Das stellv. Generalkommando ist beauftragt worden,
bis zum 1. Januar 1917 an das Kriegsamt zu berichten,
in welchem Umfange und an welch? Pferdebesitzer (Ort
usw.) im Befehlsbereiche des Korps derartige Zulagen in
Frage kommen. Voraussetzung ist, daß die Pferdebesitzer die
Pferde auch tatsächlich zur Holzabfuhr zur Verfügung stellen.

Tie zum Grubenholzfahren entliehenen militärischen
Pferde bleiben bei dieser Aufstellung unberücksichtigt.

Das stellv. Generalkommando ersucht, oie hierzu nöti¬
gen Unterlagen bis zum 29. d. M . an Abteilung VII ein-
zuscnden.

Stellv . Kcueralksmmando
XVJXI. A. K.

H»n Seiten des stellvertretenden Generalkommandos.
Für den Chef des Stabes

Goujchalck,  Major.
* 9. •

I. 11660 . Diez,  den 26. Dezember 1816.
Abdruck teile ich den Ortspolizeibehvrden des Kreises

mit dem Aufträge mit , mir bis spätestens z u in
28 . d. M., mittags 12 Uhr , gegebenenfalls tele¬
fonisch,  die Namen der Pferdebesitzer und oie Anzahl der
in Krege tsmmendrn Pferde mitz«teilen.

Die geforderten Angaben beziehen sich
nur a n f die zur Holzabfuhr b r st i m m t e n
Pferde.

Der König !. Landrat.
I . S.

Zimmermann.

Diez ,den 24. Dezember 1916.
An die Herren Bürgermeister Ser Landgemeinden

Betrifft: Familienmrterstützunge«.
Sic wollen dafür sorgen, daß oie Gemeinderechner

sie zum Schluffe jeoes Monats füllige Anzeige über die int
Laufe des Monats ausbezahlten Kriegsfamiliennnterstützung.'n
an die Kreiskommunalkahe Diez umgehend  erstatten . (Es
ist nur der Gesamtbetrag für Dezember ein¬
schließlich der Nachzahlung für November infolge der vorn
1. November ab eingetretenen reichsgesetzlichen Erhöhung
der Mindestsätze, sowie etwaiger Nachzahlungen für frühere
Monate , soweit sie nicht schön in früheren Monatsberich¬
ten an gezeigt sind, anzuzeigen.

Sodann ist der Betrag der im Dezember gezahlten
außerordentlichenKriegs-Familienunterstützungeuanzugeben, u.
zwar nach den verschiedenen Arten der Kriegswohlfahrtspflegr
getrennt, z. B.

für Zusatznnterstiitzjlngen zusammen 150 33!f.
für über das Maß der armenrechtlichen Wvh-

nungsfürsorge hinausgehenden Mietsbeihilfen 95 Mk.
Krankenhauskosten ufw. für in Krankenhäusern

untergebrachte Angehörige Einberufener 115 Mk.
zus. 360 Mk.

Tie Berichte müssen bis 1. k. Mts . sämtlich Vvr-
liegen.

Der Vorsitzende des KretsausschüffeS.
igw — i *w»nnnimni 'i wawa — Mmmmmmm

Anzeigen.

Bekanntmachung.
Es ist festgestellt lvorden, daß eine Anzahl Besitzer von

beschlagnahmten Fahrradbereifungen dieselben bis jetzt noch
nicht bei der zuständigen Sammelstelle abgeliefert haben.
Das Kriegsaint hat eine nochmalige Ablieferungsfrist bis
zum 15. Januar 1917 bewilligt . Die bis dahin nicht abge¬
lieferten Fahrradbereifungen werden enteignet werden.
Außerdem werden diejenigen Personen , die ihrer Meioe-
Pflicht nicht nachgekommen sind, strafrechtlich verfolgt . Wir
erwarten daher, daß bis zum 15. Januar 1917 alle Besitzer
von beschlagnahmten Fahrradbereifungen dieselben bei der
zuständigen Sammelstelle (Polizcivcrwaltung Diez) abge-
liefert haben.

Freiendiez,  den 22. Dezember 1916.
Die Polizeiverwattung.

Künzler.

geKKttAtMkchKUA.
Donnerstag , den 28. und Freitag,  den 29. d. Mts.

findet der Umtausch, der Brot -Fleisch- und Fettkarten -Bei -dem
Bürgermeisteramt in nachstehender Reihenfolge statt.
Donnerstag, den 27. d. 33!., vorm. 8—12 Uhr an die Inhaber

der Brothefte 3!r. 1—500,
nachm. 2—6 Uhr an die von Nr. 501—1000.
Freitag, den 27. d. M., vorm. 8—12 Uhr ans. die Inhaber

von Nr. 1001- 1500, , > '
nachm. 2—6 Uhr an die von 1501 bis Ende.

Freiendiez,  den 23. Dezember 1916.
Der Bürgermeister.

lSerantrovrtttckfür die Sckriftleituua Richard Hein. Bad Sm-
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